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T 551/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanineldung 84 111 011.7 (Verdffent-

lichungsnuminer EP-A-0 136 610) wurde von der Prüfungs-

abteilung zurückgewiesen. 

Die Zurückweisung wurde dainit begründet, dal3 der Gegen-

stand des gültigen Anspruchs 1 insbesondere im Hiriblick 

auf die Druckschriften EP-A-0 070 351 (Dl) und Thin Solid 

Films, Band 31, Nr. 1/2, Januar 1976, Seiten 89-122, 

Elsevir Sequoia S.A., Lausanne, CH; R.E. HONIG: "Surface 

and thin film analysis of semiconductor materials" (D2) 

auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde eingelegt. 

Es wurde rnündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisungsent- 

scheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der in der 

mündlichen Verhandlung voin 20. März 1990 überreichten 

Ansprüche 1-3 und der am 31. Juli 1989 eingegangenen 

Anspruche 4-11 zu erteilen. 

Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Probenhalterung für die Sekundärionen-Massenspektro-

metrie und andere einpfindliche Teilchenstrahl-Analysen-

methoden bestehend aus einem Halterungsteil (DT) und 

mindestens einer daran befestigten Trägervorrichtung (NA), 

deren Abmessungen in einer senkrecht zur Einfallsrichtung 

eines lonen- oder Teilchenstrahls (IB) orientierten Ebene 

kleiner sind als die entsprecheriden Abinessungen einer auf 

der Trägervorrichtung (NA) angeordneten Probe (PR), 
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d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 
daB der uln eine Achse (DA) drehbare Halterungsteil (DT) in 
Einfallsrichtung hinter der Probe (PR) angeordnet und 
derart ausgebildet ist, daB er keine in der Probenebene 
liegenden Komponenten aufweist." 

Die abhàngigen Ansprüche 2-10 sind auf den Anspruch 1 
rückbezogen, und der unabhãrigige Anspruch 11 ist auf em 
Verfahren zuxn Betrieb einer Probenhalterung nach einein der 
Ansprüche 1 bis 10 abgestellt. 

VI. 	Zur Stützung ihres Antrages trug die Beschwerdeführerin un 
wesentlichen folgende Arguinente vor: 

a) 	Die Erfindung gehe von der aus der Druckschrift Dl 
bekannten Probenhalterung für die Sekundärionen-
Massenspektrometrie aus, bei der die Probe zwar 
uingebungsfrei, jedoch un Inneren eines Loches in 
einein elektrisch leitenden Probenteller xnontiert 
werde und mit deren Hilfe Konzentrationswerte 
nachzuweisender Dotierstoffe für ein Tiefenprof ii 
in einer integrierten Halbleiterschaltung innerhaib 
eines dynarnischen Bereichs, d. h. einer Konzentrati-
onsspanne, von 6 Dekaden geniessen werden können. 
Durch die beanspruchte Weglassung jeglicher Halte-
rungskomnponenten in der Probenebene werde der 
dynamnische Bereich trotz weiterer xnechanischer Ver-
einfachung des Aufbaus der Probenhalterung auf eirie 
weitere Dekade erweitert. Die Erfindung beruhe auf 
der Erkenntnis, daB das Intensitátsprof ii. des auf die 
Probe gerichteten lonen-oder Tei].chenstrahls auch in 
gröBerer Entfernung von der Probe noch nicht vernach-
làssigbar sei, und daB die Strahien dort selbst bei 
ihrer geringen Intensität, falls sie auf eine Halte-
rungskomnponente auftreffen 1  noch Sigrialbeitràge verur-
sachen, die die Konzentrationsxnessung an der unteren 
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Grenze des dynainischen Bereichs erheblich stdren 
kônnen. 

Die Erfindung sei un Hinblick auf den Inhalt der 
Druckschrift Dl nicht naheliegend, weil der dort 
beschriebene Probenteller als ein zwingend not-
wendiges - auch un Anspruch 1 der Druckschrift Dl 
aufgeführtes - Merkinal of fenbart sei, das eine 
hotnogene elektrische Feidlinienverteilung zwischen 
Probenoberflàche und Massenspektrolneter sicherstelle 
(Seite 5, Zeilen 1-8). Diese Wirkung, sowie der 
Hinweis (Seite 6, Zeilen 14 und 15 der Druck-
schrift Dl) auf eine xnögliche Verringerung des Loch-
durchinessers durch Einlegen von Blenden halte den 
Fachinann davon ab, auf in der Probenebene liegende 
Halterungskoinponenten zu verzichten. 

Darüber hinaus sei durch die beanspruchte Proben-
halterung eine Erweiterung des dynarnischen Berei-hs 
der Konzentrationsbestinunung auf elne siebte Dekade 
erzielt worden. Eine derartige Erweiterurig sei iris-

besondere un Hinblick auf die gleichzeitige Verein-
fachung des inechanischen Aufbaus der Probehalterung 
für den Fachxnann nicht zu erwarten gewesen, und als 
positives Anzeichen für das Vorliegen einer erfinde-

rischen Tätigkeit zu bewerten. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 
Eine Stellungnahine zur Zulässigkeit der in Anspruch 1 
vorgenoininenen Anderungen im Hinblick auf Art. 123 (2) EPU, 
insbesondere, der Einfügung des Merkmals, dai3 der Halte-
rungsteil "derart ausgebildet ist, daI3 er keirie in der 
Probenebene liegenden Koinponenten aufweist", sowie ems 
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Klàrung der Frage, ob der in Anspruch 1 definierte Gegen- 
stand alle zur Lösung der sich aus der Beschreibung 
ergebenden technischen Aufgabe erforderlichen Merkna1e 
aufweist (Art. 84 EPU) erübrigt sich trotz erheblicher 
Zweifel, da die Kaininer ihre Entscheidung auf die nach-
stehend abgehandelten Gründe stützt. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Aus der Figur 1 der Druckschrift Dl nebst zugehöriger 
Beschreibung (Seite 4, Zeile 21 bis Seite 5, Zeile 21) ist 
eine "Probenhalterung für die Sekundärionen-Massenspektro-
xnetrie und andere einpfindliche Teilchenstrahl-Analysen-
inethoden (vgl. die Neutralteilchenstrahl-Analysenrnethoden 
gemäi3 Dl, Seite 1, erster Absatz) bestehend aus eineni 
Halterungsteil (4) und mindestens einer daran befestigten 
Trägervorrichtung (Haltearni 6), deren Abinessungen in einer 
senkrecht zur Einfallsrichtung eines lonen- oder Teilchen-
strahis (8) orientierten Ebene kleiner sind (Seite 4, 
Zeilen 30-33) als die entsprechenden Abrnessungen einer auf 
der Trägervorrichtung angeordneten Probe (5)" gernäB dern 
Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 bekannt. 

Der aus der Druckschrift Dl bekannte Halterungsteil (4) 
auf weicheni die Trãgervorrichtung (6) befestigt ist, 
bildet eine Kontponente der Probenhalterung, die in der 
Probenebene gelagert ist. 

Von dieser bekannten Probenhalterung unterscheidet sich 
daher der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die in dessern 
kennzeichnenden Teil angegebenen Merkittale, wonach der 
Halterungsteil in Einfallsrichtung hinter der Probe urn 
eine Achse drehbar angeordnet und derart ausgebildet ist, 
daIs er keine in der Probenebene liegenden Koinporienten 
aufweist. 
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3.2 	Aus der Druckschrift D2 ist eine Probenhalterung für eine 
empfindliche Teilchenstrahl-Analysenrnethode, näinlich die 
Sekundärelektronen-Spektroskopie, bekannt, bei weicher die 
Probe auf eineln uin eine Achse drehbaren , in Einfalls-
richtung hinter der Probe angeordneten Halterungsteil 
befestigt wird. (Seite 111, Fig. 16 im Zusammenhang mit 
Seite 109, Abs. 3.7) 

Bei dieser bekannten Vorrichtung wird die Probe aber un- 
inittelbar auf einein groBflächigen Halterungsteil be-
festigt, so daB diese bekannte Probenhalterung das Merkinal 
des vorliegenden Anspruchs 1 nicht aufweist, wonach die 
Probe auf einer Trägervorrichtung kleinerer Abrnessungen 
angeoranet ist. 

	

3.3 	Die weiteren un Europäischen Recherchenbericht genannten 
Druckschriften korninen demn Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 
näher. 

	

3.4 	Aus diesen Gründen 1st der Gegenstand des Anspruchs 1 neu 
un Sinne von Art. 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommende 
Stand der Technik besteht unbestritten aus der in der 
Druckschrift Dl un Zusainmnenhang mit deren Fig. 1 
beschriebenen Probenhalterung. 

Von dieser bekannten Vorrichtung unterscheidet sich der 
Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, daB er zum einen eirien 
urn eine Achse drehbaren, in Einfallsrichtung hinter der 
Probe angeordneten Halterurigsteil aufweist (im folgeriden 
Merkmal( a)), und daB dieser Halterungsteil zum anderen 

01488 	 . . ./. 



T 551/89 

derart ausgebildet 1st, dais er keine in der Probenebene 
liegenden Komponenten aufweist (un foigenden 
Merkinal (b)). 

	

4.2 	Die Verwendung eines drehbaren, in Einfallsrichtung hinter 
der Probe angeordneten Halterungsteils gemaS Merkmai (a) 
ist aus der Druckschrift D2 an sich bekannt (vgl. Abs. 3.2 
oben). Die drehbare Gestaltung des Halterungsteils soil 
die gleichzeitige Anordnung von mehreren Proben auf dem 
Halterungsteil ermöglichen, die unmittelbar nacheinander 
untersucht werden können. Die in Merkinal (b) definierte, 
in der Probenebene ungebungsfreie Ausbildung soil die 
Erzeugung von Storsignalen vermeiden, die durch etwaige in 
der Probenenebene liegende Halterungskoinponenten verur-
sacht werden. Ein funktionelles Zusammenwirken der 
Merkinale (a) und (b), das zu einein technischen Effekt 
führt, der über die Summe der einzelnen, durch jedes der 
Merkinale (a) und (b) herbeigeführten Wirkurigen hinausgeht, 
ist weder ersichtiich noch von der Beschwerdeführerin 
geltend gemacht worden. 

Aus den vorstehenden Gründen liefert nach Auffassung der 
Kainrner das Merkinal (a) keinen erfinderischen Beitrag zurn 
Gegenstarid des Anspruchs 1. Auch die Beschwerdeführerin 
hat weder un Erteilungs- noch un Beschwerdeverfahren ihre 
Argumente auf Merkmai (a)) gestützt. 

	

4.3 	Die aus der Druckschrift Dl bekannte Probenhalterung 
/ 

(Fig. 1) umfaBt einen Probenteller (2) mit einexn rnittleren 
Loch, in welchein die am Ende eines Haltearms (6) befe-
stigte Probe angeordnet ist. Der gelochte Probentelier 
bildet eine in der Probenebene liegende Komponente der 
bekannten Probenhalterung, auf weiche lonen aus dem seit-
lich nicht ideal scharf abgrenzbaren lonenstrahi auf-
treffen und durchaus zur Erzeugung eines entsprechenden 

01488 	 .../... 



7 
	 T 551/89 

Störsignals am Ausgang des Massenspektroineters führen 
können (Abs. VI a) oben). 

Soinit liegt der un Nerkmal (b) angegebenen Ausbildung des 
Halterungsteils die un Rahinen der erfinderischen Tàtigkeit 
zu beurteilende technische Teilaufgabe zugrunde; die 
bekannte Probenhalterung in ihrein Aufbau bei gleich-
zeitiger weiterer Verminderung der störenden Probenuin-
gebungseinflüsse zu vereinfachen (vgl. die Beschreiburig 
der vorliegenden Patentanmeldung, Seite 2, Zeilen 15-20). 

un Auffinden dieser objektiven Aufgabe selbst ist aber 
keine erfinderische Leistung zu erkennen. Insoweit die 
Aufgabe den Versuch betrif ft, bestehende Vorrichtungen 
oder Verfahren zu vereinfachen und/oder zu verbessern, 
stelit die Aufgabe eine für den Fachmann selbstverständ-
liche Tatigkeit dar. DaIs es einem Fachmann geläufig ist, 
Störsignale im Spektrometerausgang auf eine urizureichende 
Ausschaitung der Wechselwirkung von Strahlteilchen initin 
der Probenumgebung angeordneten Bauteilen zurückzuführen, 
wird mi folgenden näher dargelegt. 

4.4 	In der Druckschrift Dl ist zum einen die störeride Wirkurig 
der durch lonen aus weitreichenden Aus].äufern des lonen-
strahis bewirkten signalbeiträge ausdrücklich beschrieben 
(vgl. Seite 2, Zeilen 29 und 30 im Zusainmenharig mit 
Zeilen 22-24). Zur Vermeidung dieser Stdreffekte wird zurn 
anderen in der Druckschrift Dl bereits vorgeschlagen, die 
Probe "im Prinzip tragerfrei" (vgl. Seite 3, Zeile 29) 
oder "umgebungsfrei" (vgl. Seite 3, Zeile 18) derart zu 
inontieren, daB "keinerlei Primärteilchen mehr in der 
Umgebung des analysierten Kraters der Probe auftreffen". 
Ferner ist Dokument Dl auf Seite 3, Zeilen 30-35, ent-
nehmbar, daB Komponenten der Probenhalterung von der Probe 
sowohi in der Probenebene als auch in Einfallsrichturig des 
lonenstrahis ausreichend entfernt sein inüsseri, uni eirie Be- 
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aufschlagung des Massenspektrotneters xnit von diesen 
Koniponenten ausgehenden störenden Sekundàrionen zu 
verhindern. 

Soxnit ist nach Auffassung der Kaitinier aus der Druck-
schrift Dl für den Fachmann die aligeineine Lehre zu ent-
nehinen, daB zur Vermeidung von Störsignaien, die durch 
auBerhaib der untersuchten Probenoberf].äche auftreffende 
lonen verursacht werden, die Probenha1terungskonponenten 
in alien Richtungen von der Probe ferngehalten werden 
inüssen. Die unniittelbare Weiterverfolgung dieses Grund-
prinzips führt den Fachxnann zwangsiaufig zu dein Gedanken, 
die in der aus Dokuinent Di bekannten Vorrichtung noch 
vorhandenen Kolnponenten mm Bedarfsfali in alien Richtungeri 
von der Probe weiter zu entfernen, und sie daher seibst-
verstàndlich auch aus der Probenebene zu verlagern, so daI3 
"keine in der Probenebene liegenden Komponenten" mehr vor-
handen sind. 

Es trif ft zwar zu, daB der Probenteller in der Druck-
schrift Dl als ein für die Erhaltung einer hoinogeneri 
eiektrischen Feidverteilung un Rauin zwischen Probe und 
Massenspektroineter notwendiges Bauteil dargesteilt ist 
(Abs. VI b) oben). Die Beschwerdeführerin hat jedoch die 
Existenz eines genereulen Vorurtei].s der Fachweit gegen 
die Durchfuhrung von derartigen TeiichenstrahF-Arialysen-
inethoden bei einer nicht homogenen Feidverteilung nicht 
nachgewiesen. Vor allem aber hat sie nicht vorgetragen, 
daB die Ausbildung der Probenhaiterung geinä8 Merkinal (b) 
ein Auftreten der aufgrund der Druckschrift Di vorher-
sehbaren Verformung des Feidiinienverlaufs in unerwarteter 
Weise verhindert. Somit ist davon auszugehen, daB un 
Rahinen der Lehre der voriiegenden Patentanmeldung der sich 
aus dein Merkinal (b) ergebende zu erwartende Nachteil eines 
inhoinogenen Feldverlaufs in Kauf genominen wird. Die Kaminer 
halt einen Fachmann zwar für fähig zu erkennen, daB em 
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inhoinogener Verlauf des elektrischen Feldes über der 
Proberioberfläche die Zahi der in das Massenspektroineter 
eintretenden Sekundärionen herabzusetzen verinag, doch ist 
ein Fachnann nach Auffassung der Kammer aber auch in der 
Lage, einen derartigen Intensitàtsverlust im Bedarfsfall 
durch den Einsatz elektronenoptischer Fokussierungsinittel 
wieder auszugleichen. 

DaB ein Fachniann durchaus in der Lage ist zu erkennen, daB 
die uingebungsfreie Gestaltung der Probenhalterung, ins-
besondere in der Probenebene, auch bestiminte Nachteile ntit 
sich bringen kann, die jedoch durch geeignete Gegeninal3-
nahinen koinpensiert werden kânnen, wird durch den von der 
Beschwerdeführerin zitierten Absatz der Druckschrift Dl 
bestätigt, geinäB welchem vorn Boden des Loches des Aus-
führungsbeispiels geinal3 Fig. 2 ausgestrahite Sekundärionen 
am Verlassen des Loches durch Anwendung einer auf eiri 
geeignetes Potential gelegten Metallverkleidung oder durch 
das Einlegen von Blenden (vgl. Seite 6, Zeilen 10-15) 
gehindert werden können. Darüber hinaus bezieht sich 
dieser Absatz ausschlieBlich auf das Ausführungsbeispiel 
gemnäB Fig. 2, bei dem das Loch jut Probenteller unterhaib 
der Probe durch einen Boden abgeschlossen ist. Dieser 
Hinweis kann daher demn Fachmnann keine Anregung geben; das 
Loch in dem Probenteller des Ausführungsbeispiels gerriäl3 
Fig. 1, von weichemn der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgeht 
und das kejrieri soichen Boden aufweist, ebenfalls durch 
Blenden zu verringern. 

SchljeBljch kann auch die von der Beschwerdeführerin 
geltend gemnachte, in ihremn AusniaB als Uberraschend 
bezeichnete Wirkung des Merkmnals (b), nànilich die 
Erweiterung des dynamnischen Bereichs auf eine siebte 
Dekade, die erfinderische Tàtigkeit des Gegenstandes des 
Anspruchs 1 nicht begründen. Abgesehen davon, daB die 
Beschwerdeführerin ihre Behauptung, eine soiche Ver- 
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besserung sei schon bei einer geringen Verschiebung des 
bekannten Probentel].ers aus der Probenebene erzielbar, 
durch keinerlei Beweisxnittel belegt hat, war es aus den 
oben angegebenen Gründen für den Fachmann aufgrund des 
Inhaltes der Druckschrift Dl ohnehin naheliegend,zur 
Verxninderung von Störsignalen den Probenteller aus der 
Probenebene zu entfernen. Nach Auffassung der Kamzner kanri 
eine als Ergebnis einer naheliegeriden Ma13nahne zu er- 
wartende Wirkung auch dann nicht zur Anerkennung der 
erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beitragen, wenn 
das quantitative AusmaB dieser Wirkung für den Fachrnann 
überraschend ist. In diesein Fall stelit näxnlich eine die 
Hoffnungen des Fachinanns quantitativ übertreffende Wirkung 
lediglich einen Bonuseffekt dar, der sich zwangsläufig aus 
der Verwendung einer naheliegenden Mal3nahxne ergibt und dern 
Fachinann ohne eigene erfinderische Leistung in den SchoB 
fällt. 

	

4.5 	Die Lósung der in Pkt. 4.3 genannten objektiven Aufgabe 
durch die in Merkmal (b) beanspruchte MaBnahine, den 
Halterungsteil derart auszubilden, daB er keine in der 
Probenebene liegenden Komponenten aufweist, bedarf daher 
nach Auffassung der Kaminer keiner das fachmännische Körinen 
übersteigenden erfinderischen Tätigkeit. 

Aus den vorstehend genanriten Gründen weist der Gegenstand 
des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kaininer keine 
erfinderische Tàtigkeit un Sinne von Art. 56 EPU auf. 

	

5. 	Daher definiert der unabhangige Anspruch 1 keine patent- 
fàhige Erfindung (Art 52 (1)) EPU, so daB die Patentan- 
meldung insgesamt den Erfordernissen des EPU nicht 
genügt. 

/ 
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WI 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewieseri. 

Die Geschàftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 H. Reich 

I 
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